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S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  

Das Landeszentrum für Datenverarbeitung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe 

sucht ab sofort am Standort Stuttgart oder Karlsruhe einen 

Netzwerkadministrator (w/m/d) 

Das Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD) der Oberfinanzdirektion Karlsruhe ist das 

Steuerrechenzentrum und der zentrale IT-Dienstleister für die Finanzverwaltung in Baden-

Württemberg. Mit über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbringt das LZfD an den 

Standorten Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg umfassende IT-Dienstleistungen von der Soft-

wareentwicklung über das Scannen der Steuererklärungen, die Steuerberechnung bis hin zum 

Drucken der Bescheide und die technische Betreuung aller Finanzämter in Baden-Württem-

berg. Darüber hinaus agiert das LZfD auch als IT-Dienstleister für andere Behörden in Baden-

Württemberg und weitere Bundesländer. 

Ihr Aufgabengebiet 

 Planung und Weiterentwicklung der Netzwerk- und Security-Infrastruktur 

 Konzeption von Lösungen für zentrale Netzwerk-Services und deren Automation 

 Weiterentwicklung dezentrales Netzkonzept für einen automatisierten Rollout-Pro-

zess 

 Weiterentwicklung von Software Defined Networks und Network Access Control 

 Konzeption und Implementierung IPv6-Stack in der Netz- und Sicherheitsinfrastruk-

tur 

 Erstellen von Betriebskonzepten für Komponenten der Netzwerk- und Security-Inf-

rastruktur 

 Marktanalyse zu netztechnischen Themenschwerpunkte 

Das sollten Sie idealerweise mitbringen:  

 Abgeschlossenes IT-Studium oder IT-Ausbildung mit entsprechender Berufserfah-

rung 

 Fundierte Kenntnisse in Netzwerktechnologien 

 Erfahrung im Bereich der Automation oder Programmierung 

 Ausgeprägte analytische Fähigkeiten bei Planung und Konzeption 

 Sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift 

 Gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 
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Wir bieten Ihnen: 

 Unbefristeter und sicherer Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten 

 Fachliche und persönliche Fort- und Weiterbildung innerhalb der Arbeitszeiten 

 Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

 Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie z.B. Verbeamtung im gehobenen Dienst 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 Bezuschusstes Jobticket BW, wie z.B. Deutschlandticket 

 Betriebliche Altersvorsorge (VBL) 

Für das Beschäftigungsverhältnis gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L). Die Eingruppierung erfolgt in der Entgeltgruppe E 10 TV-L. Bei Entwicklungsmög-

lichkeiten bis Entgeltgruppe 11 sind vorhanden. Vorliegen der erforderlichen Voraussetzung 

besteht die Möglichkeit, Berufserfahrung bei der Einreihung in die Erfahrungsstufen zu be-

rücksichtigen oder eine Zulage zu bezahlen. 

Ferner besteht bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, die Möglichkeit einer Ver-

beamtung in der IT-Laufbahn des gehobenen Dienstes mit Entwicklungsmöglichkeiten bis 

Besoldungsgruppe A13. 

Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Befähigung und entsprechender Eignung be-

vorzugt berücksichtigt. In Durchführung des Chancengleichheitsgesetzes werden Frauen aus-

drücklich zur Bewerbung aufgefordert, außerdem wird darauf hingewiesen, dass Vollzeitstellen 

grundsätzlich teilbar sind. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Sodoli (Tel.: 0721/7215 - 2601) gerne zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie möchten Teil unseres Teams werden? Dann bewerben 

Sie sich jetzt und senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung per Mail als PDF-Dokument bis 

spätestens 05.08.2024 an: 

Oberfinanzdirektion Karlsruhe 

Frau Hofmann 

Aktenzeichen OFDOPH14-P 2130-57 

Postfach 100265 

76232 Karlsruhe 

E-Mail: einstellung.tarif@ofdka.bwl.de 

mailto:einstellung.tarif@ofdka.bwl.de
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Aus Sicherheitsgründen werden ausschließlich E-Mail-Anhänge im PDF-Format akzeptiert 

und berücksichtigt. Sonstige Datei-Formate, wie z. B. WORD oder ZIP werden ungeöffnet 

gelöscht  

Hinweis zum Datenschutz: 

Zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung werden Ihre personenbezogenen Daten entsprechend Art. 

88 Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. § 15 Landesdatenschutzgesetz und § 3 Abs. 6 TV-

L zu Zwecken des Bewerberverfahrens verwendet.  


